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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/ZV/11 Hr. Handrich 112/004/2010 
 

Fortgeltung bzw. Änderung der Budgetierungsregeln für das Haushaltsjahr 
2010 

Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 

 
Haupt-, Finanz- und Perso-
nalausschuss 

10.02.2010 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 25.02.2010 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
PR, Amt 20 
 
 
 

I. Antrag 
1.  Die Budgetierungsregeln werden im Abschnitt 3.1 „Einbeziehung der Personalkosten in 
die Budgetierung“ wie folgt geändert: 

In Nr. 3.1.2 „Umfang“ werden im Absatz 2 „Nicht in die Budgetierung einbezogen werden die 
Personalkosten für …..“ die Worte „freigestellte Personalratsmitglieder“ gestrichen.  

 

 

2.  Die für das Jahr 2009 beschlossenen Budgetregeln gelten mit der Änderung in Ziffer 1 
auch im Jahr 2010 weiter. 

 
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Zu 1.) Damit werden die Personalkosten für Personalräte ab dem nächstmöglichen Zeit-
punkt ins Budget des Personalrates einbezogen. Das Budget des Personalrates hatte 
bisher einen geringeren Umfang gegenüber den Budgets anderer Ämter, weil die Perso-
nalkosten nicht enthalten waren. Zukünftig wird der Personalrat, insb. bei pauschalen 
Einsparvorgaben nicht mehr strukturell benachteiligt. 

Zu 2.) Fortgeltung der Budgetregeln auch im laufenden Haushaltsjahr. Die ggf. notwendi-
gen Anpassungen aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen bleiben vorbehal-
ten.  
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III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 10.02.2010-11.02.2010 
 
1.  Die Budgetierungsregeln werden im Abschnitt 3.1 „Einbeziehung der Personalkosten in 
die Budgetierung“ wie folgt geändert: 

In Nr. 3.1.2 „Umfang“ werden im Absatz 2 „Nicht in die Budgetierung einbezogen werden die 
Personalkosten für …..“ die Worte „freigestellte Personalratsmitglieder“ gestrichen.  

 

2.  Die für das Jahr 2009 beschlossenen Budgetregeln gelten mit der Änderung in Ziffer 1 
auch im Jahr 2010 weiter. 

 
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Ternes 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 25.02.2010 
 
1.  Die Budgetierungsregeln werden im Abschnitt 3.1 „Einbeziehung der Personalkosten in 
die Budgetierung“ wie folgt geändert: 

In Nr. 3.1.2 „Umfang“ werden im Absatz 2 „Nicht in die Budgetierung einbezogen werden die 
Personalkosten für …..“ die Worte „freigestellte Personalratsmitglieder“ gestrichen.  

 

 

2.  Die für das Jahr 2009 beschlossenen Budgetregeln gelten mit der Änderung in Ziffer 1 
auch im Jahr 2010 weiter. 

 
 
mit 47  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Ternes 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
 

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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